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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Mit der Revision der Rechtsprechung, wonach die willentliche Ansteckung mit HIV
nicht mehr per se als lebensgefährliche Körperverletzung verurteilt werden soll, trug
das Bundesgericht den medizinisch-therapeutischen Fortschritten in diesem Bereich
Rechnung. Da eine Infektion mit AIDS an sich heute nicht mehr lebensgefährlich sei,
sollten auch mildere Strafen für schwere oder einfache Körperverletzung
ausgesprochen werden können. 1

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 19.03.2013
NADJA ACKERMANN

Datenschutz und Statistik

Der Nationalrat überwies in der Sommersession 2022 ein Postulat Bellaiche (glp, ZH) zur
Nutzung anonymisierter persönlicher Daten im öffentlichen Interesse. Der Bundesrat
soll Massnahmen zur Förderung der freiwilligen Bereitstellung von anonymisierten
persönlichen Daten (Datenspende) auf ihre Machbarkeit hin prüfen. Laut Postulantin
Bellaiche habe die Covid-19-Pandemie gezeigt, wie wichtig persönliche Daten für den
Schutz der öffentlichen Gesundheit, für die Planung von Massnahmen und für die
Forschung im Gesundheitswesen sein können. Wichtig sei dabei aber die Wahrung der
Privatsphäre der Datenspenderinnen und -spender. 
Der Bundesrat hatte die Ablehnung des Postulats beantragt, da die Bereitstellung
persönlicher, gesundheitsrelevanter Daten aus seiner Sicht bereits in der Strategie
«Gesundheit 2030» und in einem Postulat Humbel (mitte, AG; Po. 15.4225) ausreichend
berücksichtigt werde. 
Dieser Empfehlung folgten die SVP-Fraktion geschlossen und die FDP-Fraktion
grossmehrheitlich, was aber nicht zu einer Ratsmehrheit reichte: Die grosse Kammer
nahm das Postulat mit 108 zu 81 Stimmen bei 2 Enthaltungen an. Der Bundesrat wird
folglich einen Bericht dazu ausarbeiten müssen. 2

POSTULAT
DATUM: 01.06.2022
LENA BALTISSER

1) BGer 6B_337_2012 vom 19. März 2013.pdf; NZZ und TA, 4.4.13.
2) AB NR, 2022, S. 881; Po. 20.3700
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